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Betreff: Antrag der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zum Schutz von Kleintieren
 
 
Beschlussvorschlag:
 
Die Verwaltung prüft den Erlass einer Allgemeinverfügung zur angepassten Betriebsweise
von Mährobotern zur Tageszeit. Das Prüfergebnis legt die Verwaltung bis zur
Stadtratssitzung im Juni 2025 vor.
 
gez. Eric Eigendorf gez. Dr. Silke Burkert
Vorsitzender Stellvertretende Vorsitzende
SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)
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Begründung:
 
Die Verlagerung des Mähroboterbetriebs in die Tageszeit hilft der Tierwelt in unserer grünen
Stadt und leistet einen Beitrag zum Natur- und Artenschutz. Die Anpassung des Mähbetriebs
schützt beispielsweise nachtaktive Igel und diverse Kleintiere, welche oft zu dunkleren
Tageszeiten und nachts ihre Wege durch heimische Gärten finden. Besonders in den kalten
Jahreszeiten setzt die Dämmerung bereits am Nachmittag ein. Igel verbringen die Nacht vor
allem mit der Suche nach Nahrung - dazu sind sie hauptsächlich am frühen Abend (18 bis 22
Uhr) und kurz nach Mitternacht (0 bis 3 Uhr) unterwegs. So wird die Betreibung von
Mährobotern am Nachmittag und Abend zu einer Gefahrenquelle für Kleintiere.
Insbesondere bei Igeln können diese nämlich gravierende bis tödliche Schnittverletzungen
verursachen. Igel sind deshalb so verletzungsgefährdet, weil sie in der Dämmerung und
nachts nach Nahrung suchen und bei Kontakt mit dem Mähroboter nicht flüchten, sondern
sich zusammenrollen. Hierbei kann es passieren, dass sie überrollt und verletzt oder gar
getötet werden. Fast die Hälfte der Igel überleben eine Begegnung mit einem Mähroboter
nicht. Die Gefahrenquelle kann eingedämmt werden, wenn die Nutzung der Geräte auf den
Tag beschränkt wird.
So ist der ausschließliche Tagbetrieb von Mährobotern mittlerweile in verschiedenen Städten
und Gemeinden wie Köln geregelt. Die Gemeinde Nuthetal (Brandenburg) erlaubt den
Betrieb von Mährobotern zwischen 7 und 20 Uhr. Borkheide (Brandenburg) erlaubt seit 2023
ausschließlich den Tagbetrieb. In ihrer Antwort auf unsere Anfrage zu dem Thema
befürwortete die Verwaltung diese Maßnahme bereits.
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.stadt-koeln.de/politik-und-verwaltung/presse/mitteilungen/27055/index.html
https://politik.nuthetal.de/ti-gemeinde/listen/Beleg_b20242A1C0F5482456499ED519E30073C9752.pdf
https://www.maz-online.de/lokales/potsdam-mittelmark/brueck/borkheide-igel-schutz-maehroboter-duerfen-nachts-nicht-fahren-PH4O44J42ZCRPMHL774MDF4P3E.html
https://buergerinfo.halle.de/vo0050.asp?__kvonr=30238



